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Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

50JAHRE

1974 2024bis

Wir, die PMPG Steuerberatungsgesellschaft, sind die Kanzlei  
mit dem Jeansfaktor – vertreten an 12 Standorten in Deutschland 
und Luxemburg, mit einem Team aus über 280 hellen Köpfen.

Seit fast 50 Jahren sind wir in der Steuer-, Rechts- und Unter-
nehmensberatung unterwegs. Die Zutaten für unsere Erfolgs-
geschichte: Menschlichkeit, Leidenschaft und echte Macher-
qualitäten. Dabei versteht sich PMPG nicht nur als Arbeitgeber 
– wir stehen für mehr. 

Unser Unternehmen verbindet das Beste aus zwei Welten:  
Wir arbeiten an verschiedenen Standorten, bleiben jedoch eng 
miteinander verbunden. Vor Ort herrscht eine familiäre Atmo-
sphäre, während wir gleichzeitig von einem starken Netzwerk 
profitieren. Das Zusammenhalten und gegenseitige Unterstützen 
prägt unseren Alltag, und unser breit gefächertes Fachwissen  
ist ein wertvoller Begleiter bei jeder Herausforderung.

Wir vereinen die Vorteile einer großen Kanzlei mit dem familiären 
Flair eines kleinen Teams. Du suchst eine Stelle, die nicht nur 
Erfolg, sondern auch Spaß, Rückhalt und gemeinsame Erleb-
nisse bietet? Dann bist du bei uns genau richtig! Hier findest du 
die perfekte Mischung aus Professionalität und einem lockeren 
Arbeitsumfeld.

Unsere Kanzlei in Zahlen

Benefits

www.tax-talents.de
Für weitere Infos 
QR-Code scannen

Flexible Arbeitszeit/
Teilzeitmodelle

Homeoffice – 100 % 
remote möglich

Weiterbildung Jobticket

Essenszuschuss Jobrad

Gesundheitsvorsorge Kostenfreie  
Getränke

Regelmäßige  
Mitarbeiterevents Parkplatz
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Mitarbeiter

Adenauerallee 45-49

53332 Bornheim 

+49 (0)2222 94010

https://pmpg.recruitee.com/ 

karriere@pmpg.com

Ihre Ansprechpartnerin: Gabriele Fink

PMPG Steuerberatungsgesellschaft PartmbB

*Der Jeansfaktor bedeutet nicht, dass wir  
ausschließlich auf Denim setzen. Vielmehr steht  
er für Dein unverfälschtes „Ich“.

Entdecken Sie auf tax-talents.de Top-Unternehmen aus der Steuerbranche

Fachinfos gesucht? 
Traumkanzlei gefunden!

	▶ Januar 2025
Ausgewählte Online-Nachrichten auf einen Blick

|  Zwischen den Erscheinungsterminen der gedruckten Ausgabe von PFB 
Praxis Freiberufler-Beratung halten wir Sie regelmäßig online auf dem 
Laufenden. Hier ist – jeweils nur kurz angerissen – eine Auswahl der inter-
essantesten Meldungen. Alle Online-Nachrichten finden Sie im Volltext 
unter dem Veröffentlichungsdatum auf iww.de/pfb.  |

	� Internet-Domains – Sind Verkauf und Überlassung von Internet-Domains 
steuerpflichtig oder steuerfrei? Der Verkauf und die Überlassung von 
Internet-Domains können je nach Art und Umfang der Tätigkeit steuerlich 
unterschiedlich behandelt werden. Während private Verkäufe steuerfrei 
sein können, gilt die entgeltliche Überlassung von Domains und Marken-
rechten im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit als steuerpflichtig (FG 
Rheinland-Pfalz 23.5.23, 3 K 2108/18; Nachricht vom 2.12.24).

	� Einkommensteuer – Wie ist die „Landarztprämie“ steuerlich zu behan-
deln? Die Landarztprämie soll junge Ärzte motivieren, sich in ländlichen 
Regionen niederzulassen und dort die medizinische Versorgung zu sichern. 
Doch wie wird dieser finanzielle Anreiz besteuert? Ärzte müssen die Prä-
mie als Betriebseinnahme versteuern. Umsatzsteuerlich handelt es sich 
um einen echten Zuschuss, der nicht der Umsatzsteuer unterliegt (Nach-
richt vom 29.11.24).

	� Sozialversicherung – Lohnanspruch durch Pkw-Gestellung wirksam 
erfüllt? Wird einem Arbeitnehmer anstelle von Barlohn lediglich Sachlohn 
gewährt, kann zwar ein Verstoß gegen das Mindestlohngesetz vorliegen, 
doch für die Frage des Sozialversicherungsbeitrags kommt es nur auf den 
Arbeitsentgeltanspruch und nicht auf einen eventuellen – durch das 
Mindestlohngesetz bestehenden – Phantomlohn an (LSG Baden-Württem-
berg 19.4.2023, L 5 BA 1846/22, Rev. BSG B 12 BA 6/23 R). Nun hat auch das 
LSG Nordrhein-Westfalen (19.6.24, L 8 BA 111/20, Rev. BSG B 12 BA 8/24 R) 
in diesem Sinne entschieden (Nachricht vom 25.11.24).

	� Einkommensteuer – BFH prüft steuerfreie Corona-Sonderzahlungen für 
freiwillige Arbeitgeberleistungen: Der BFH (VI R 25/24) befasst sich in 
einem neuen Revisionsverfahren mit der Frage, ob Arbeitgeber freiwillige 
Sonderleistungen, wie etwa Urlaubsgeld, als steuerfreie Corona-Sonder-
zahlung nach § 3 Nr. 11a EStG deklarieren konnten. Diese Frage wurde vom 
FG Niedersachsen (24.7.24 (9 K 196/22) vorgelegt, das zuvor eine steuerzah-
lernachteilige Entscheidung getroffen hatte (Nachricht vom 22.11.24).

Einkommensteuer-
pflichtig, aber 
umsatzsteuerfrei

Freiwilliges 
Urlaubsgeld als 
Corona-Sonder- 
zahlung?

	▶ Ihr Plus im Netz
PFB-Sonderausgabe „BAG im Lichte neuer Gesetze“

|  Die Sonderausgabe zum Thema „BAG im Lichte neuer Gesetze: Gestal-
tungsbedarf und -möglichkeiten durch KöMoG und MoPeG“ finden Sie ab 
sofort unter der Abruf-Nr. 50138125.  |


